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Anordnung
über den Abschluß von Direktverträgen über die 
Lieferung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

aus der Pflichtablieferung.

Vom 1. Februar 1957
Auf Grund des § 65 der Verordnung über die Pflicht

ablieferung und den Verkauf landwirtschaftlicher Er
zeugnisse in der Fassung vom 1. Januar 1957 (GBl. I 
S. 39) wird im Einvernehmen mit dem Minister für 
Lebensmittelindustrie, dem Minister für Handel und 
Versorgung, dem Staatssekretär für örtliche Wirtschaft, 
dem Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission und 
dem Präsidenten des Verbandes Deutscher Konsum
genossenschaften folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Für den Abschluß von Direktverträgen über die 

Lieferung von Fabrikkartoffeln aus der Pflichtabliefe
rung werden zwischen dem Staatssekretariat für Er
fassung und Aufkauf und

a) dem Ministerium für Lebensmittelindustrie für 
die von ihm zentralgeleiteten Betriebe,

b) dem Verband Deutscher Konsumgenossenschaften 
für die von ihm zentralgeleiteten Betriebe und

c) den Räten der Bezirke, Abteilung örtliche Wirt
schaft, für die örtlichen sozialistischen Betriebe

verbindliche Planmengen bestätigt.

(2) Die Planmengen sind von den in Abs. 1 genannten 
Organen auf die vertragschließenden Betriebe in voller 
Höhe aufzuteilen.

§ 2
Der Abschluß von Direktverträgen über die Lieferung 

von Obst und Gemüse aus der Pflichtablieferung wird 
zwischen den sozialistischen Betrieben der Lebens
mittelindustrie, den Großverbrauchern und den zustän
digen Großhandelskontoren (GHK) vereinbart.

§3
(1) Das Einzugsgebiet für den Abschluß der Direkt

verträge bei Fabrikkartoffeln wird den örtlichen sozia
listischen Betrieben der Lebensmittelindustrie durch die 
Räte der Bezirke bzw. Kreise, Abteilung Erfassung und

Aufkauf, im Einvernehmen mit den Räten der Bezirke 
bzw. Kreise, Abteilung örtliche Wirtschaft, Unter
abteilung Lebensmittelindustrie, zugewiesen.

(2) Das Einzugsgebiet für den Abschluß von Direkt
verträgen bei Fabrikkartoffeln für die zentralgeleiteten 
Betriebe des Ministeriums für Lebensmittelindustrie 
und des Verbandes Deutscher Konsumgenossenschaften 
wird zwischen den Betrieben und den Räten der Be
zirke bzw. Kreise, Abteilung Erfassung und Aufkauf, 
vereinbart.

(3) Das Einzugsgebiet für den Abschluß von Direkt
verträgen bei Obst und Gemüse wird im Einvernehmen 
zwischen den sozialistischen Industriebetrieben, den 
Großverbrauchern und den zuständigen GHK verein
bart.

(4) Bei der Festlegung der Einzugsgebiete gemäß den 
Absätzen 1, 2 und 3 ist zu beachten, daß die Pläne der 
Saat- und Pflanzgutversorgung sowie der Versorgung für 
die eigene Bevölkerung gesichert werden. Die Einzugs
gebiete sind weiter so festzulegen, daß der kürzeste 
Transportweg eingehalten wird. Erstreckt sich das Ein
zugsgebiet auf mehrere Kreise, dann ist vorrangig das 
Aufkommen aus der Pflichtablieferung im eigenen 
Kreis und danach erst das in den benachbarten Kreisen 
durch Direktverträge zu binden. Die Wünsche der ver
tragschließenden Betriebe sind weitgehend zu berück
sichtigen.

§4

(1) Die Betriebe der Lebensmittelindustrie und die 
Großverbraucher sind verpflichtet, in den festgelegten 
Einzugsgebieten Direktverträge mit landwirtschaftlichen 
Betrieben über die volle Höhe der zugewiesenen Plan
mengen bzw. bei Obst und Gemüse in voller Höhe der 
vereinbarten Mengen abzuschließen.

(2) Die Änderung oder Aufhebung von Direktver
trägen gemäß Abs. 1 ist nur im Einvernehmen beider 
Vertragspartner unter Beachtung der gesetzlichen Be
stimmungen zulässig. Für den Vertragsabschluß sind 
die zwischen den beteiligten Organen und dem Staats
sekretariat für Erfassung und Aufkauf bestätigten 
Musterverträge zu verwenden.


